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V o r s c h r i f t

über die

V e r k e i l u n g  v o n  T a n t i e m e  a n  ä i e  V e a m t e n

a u /  c!en F e r r  a s te n

H ö c h s t  S r .  K . K . H o h e i t  d e s  d u r c h l a u c h t i a s t e n  H e r r n

O r L k e r Z o a s  A l b r e c k t .





V o r s c h r i f t

Über die

V e r k e i l u n g  v o n  T a n t i e m e  a n  ä i e  O e a m t e n

a u t  a m  S e rs te ^ a s te n .

H ö c h s t  S r .  k .  k .  H o h e i t  d e s  d u r c h l a u c h t i g s t e n  H e r r n  

E r L k e r L o g s  H l d r e c k t .





U m  die Renten Unserer Herrschaften zu heben, und um zugleich den Betriebsbeamten Gelegen
heit zu geben, ihr Einkommen durch erhöhte Leistungen zu vermehren, haben wir die Einführung von 
Ertragstantiemen auf Grund nachstehender Vorschriften genehmigt und anzuordnen befunden, wie folgt:

A rt. I .

Vom Rechnungsjahre 1874 angefangen wird auf allen Unseren Herrschaften das Princip der 
Ertragstantieme für sämmtliche Betriebszweige mit Ausschluß jener der Forstwirthschaft und der forstwirt
schaftlichen Industrie eingeführt.

A rt. I I .

I n  Uebereinstimmung hiemit hören gleichzeitig alle bisher bestandenen Tantieme- oder Accidenz- 
Bezüge der Beamten auf; es wäre denn, daß sich solche auf bestehende Dienstesverträge oder auf besondere 
Personalverleihungen stützen und im Grunde dessen im Gebührenschema ausdrücklich aufrecht erhalten werden.

A rt. I I I .

Durch diese Tantiomenvorschrift werden die bestehenden Verordnungen über die ständigen Ge
haltsbezüge und Gebühren der Beamten nicht berührt.

A rt. IV.

Das Gebührenschema über den Tantiemenbezug wird als integrirender Bestandtheil der Tan
tiemenvorschrift erklärt.

A rt. V.

Diese Vorschrift hat für die Dauer von 5 Jahren Geltung. Wir behalten Uns jedoch vor, 
die einzelnen Bestimmungen innerhalb der fünfjährigen Geltungs-Dauer zu ergänzen, abzuändern oder 
aufzuheben.

A rt. VI.

Nach Ablauf der fünfjährigen Geltungs-Dauer ist die Revision dieser Tantiomevorschristen 
vorzunehmen.

Zum Vollzüge dieser Vorschriften ist Unsere Güter-Administration ermächtigt.

W ie n , den 8. März 1875.

KH. A lörecht m. x.
IV N.
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I .  T k e i k .

R e c h tsv e rh ä ltn is se  d e r  T a n tiö m e -K e z n g s b e re c h tig trn .

I .  A b s c h n i t t .

Tantieme - Bemessung, Reingewinn und Winimalö-eLrag.

1-

Die Grundlage der T a n tie m e b e m e ssu n g  ist entweder der, aus einem einzelnen Betriebs
zweige (Art. 1. Einführungsbestimmung) erzielte Reingewinn, oder das Ergebniß des Reingewinnes mehrerer 
in einem Betriebsamte vereinigten Betriebszweige. Der Reingewinn wird durch die Jahresbilanz festgestellt.

Als R e in g e w in n  für die Tantiömebemessung gilt nur das Mehrerträgniß, welches in dem 
abgelaufenen Betriebsjahr den im Gebührenschema, Colonne II, I II  und IV  bestimmten Minimalertrag 
übersteigt.

Der M in im a le r t r a g  umfaßt die in dem Gebührenschema, Colonne H I und IV, mit 
Rücksicht auf jeden einzelnen Betriebszweig der Betriebsämter besonders festgestellte Verzinsung des Anlage- 
und Betriebscapitales.

Von dem Minimalertrage eines Betriebszweiges gebührt keine Tantieme.

-

Bleibt das Jahres-Betriebsergebniß eines oder auch mehrerer der in einem Betriebsamte ver
walteten Betriebszweige hinter dem Minimalertrage zurück/ so ist der Ausfall durch den Reingewinn des
selben Jahres zu bedecken, welcher aus den anderen in diesem Betriebsamte vereinigten Betriebszweigen 
erzielt wurde.

Der Ausfall in einem oder mehreren durch ein Betriebsamt verwalteten Betriebszweigen ver
mindert daher den Reingewinn der anderen Betriebszweige desselben Betriebsamtes. — Bleibt aber das 
Jahres-Betriebsergebniß des von einem Betriebsamte allein verwalteten Betriebszweiges hinter dem Mini
malertrage zurück, so ist dieser Ausfall aus dem Reingewinne des nächstfolgenden Betriebsjahres zu bedecken.

Im  Falle der Unmöglichkeit dessen, ist jeder auf diese Art entstandene unbedeckte Rest aus dem 
Reingewinne der folgenden Jahre sobald als möglich vollständig zu tilgen.

Wird aus dem Ertrage aller in einem Betriebsamte vereinigten Betriebszweige der Gesammt- 
minimalertrag nicht erzielt, so findet alinea 3 dieses H. sinngemäße Anwendung.

Größe der Tantieme.

§ 3 .

Die Größe der Tantieme jedes bezugsberechtigten Beamten ist in dem Gebührenschema nach 
bestimmten Percentansätzen — Colonne V und VI — normirt.
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I I  A b s c h n i t t

FanMmeöezugsöerechtigte Personen.

Folgende Beamtenkathegorien, von denen jedoch Direktoren und Zweigsleiter ausgeschlossen 
sind, haben Anspruch auf den Bezug von Tantiemen :

a) B e tr ie b s  vorsteh er eines oder mehrerer vereinigten Betriebszweige der nach Art. I. E. B.
bestimmten Kathegorien;

i>) technische Hilfsbeamte in diesen Betriebszweigen.
Provisorischen Betriebsvorstehern steht das Bezugsrecht auf Tantieme gleich den definitiv 

bestellten Betriebsvorstehern zu.
Nur interimistisch leitende Betriebsbeamte haben keinen Anspruch auf die mit der Betriebs

leitung verbundenen Tantiemebezüge.
Die einstweilig angestellten Praktikanten sind in Ansehung des Tantiemebezugsrechtes den 

Hilfsbeamten W . K dieses M  nicht zuzuzählen.

Grundlage des Anspruches auf den Aanliemeöezug.

, §- 5',-,
Ein Anspruch auf die normirte Tantieme wird nur für die Zeit der wirklichen Ausübung 

des Amtes, mit welchem der Tantiemebezug verbunden ist, erworben.
Beginnt die Thätigkeit eines bezugsberechtigten Beamten in einem Betriebsamte während des 

Betriebsjahres, oder hört seine Thätigkeit während des Betriebsjahres auf, so hat er nur auf denjenigen 
Tantiemequotienten Anspruch, welcher der Zeitdauer seiner Thätigkeit in diesem Betriebsamte entspricht.

Die Grundlage der Berechnung des Tantiomequotienten ergibt sich aus der Bestimmung des 
H. 1, alinea 1 und beruht auf der Jahresbilanz.

I I I  A b s c h n i t t .

Kndignng des Anspruches auf den Zantiöweöezng.

Der Anspruch auf den Bezug der mit der wirklichen bisherigen Dienstleistung verbundenen 
Tantieme endigt:

») Vom Zeitpunkte des Dienstantrittes bei einem anderen Betriebsamte; 
d) in dem Falle unverschuldeter Verhinderung des Bezugsberechtigten an der aetiven Dienst

leistung, nach Ablauf zweier Monate; es bleibt jedoch der Administration Vorbehalten, diese 
Frist in einzelnen Fällen zu erweitern, 

o) vom Tage des Austrittes aus dem activen Dienste; 
ä) mit dem Todestage des bezugsberechtigten Beamten.

Der Witwe und den Waisen des bezugsberechtigten Beamten gebührt die verhältnißmäßige 
Tantieme (§. 5) bis zum Ende des Monates, in welchen der Sterbetag fällt, ^  anderen Erben jedoch 
gebührt diese Tantieme nur bis zum Todestage des Erblassers, wofern das Bezugsrecht nicht schon in 
einem, früheren Zeitpunkte endigte. Hiedurch wird die Verordnung vom 20. December 1841, Z. 600 
zu §. 16 der Pensionsvorschrift bezüglich der Ertragsantheile abgeändert. Nur die Witwe oder die Waisen 
jener H ü tte n m e is te r  oder Sch ich tm eister, welche vor dem 1. Jänner 1874 in dieser Diensteseigen- 
schast angestellt waren, haben für den Monat, in welchen der Sterbetag des Bezugsberechtigten fällt, 
sowie für die Zeit des darauffolgenden Quartals, Anspruch auf die Tantieme, welche dem Verstorbenen 
für den Lebensfall gebührt hätte.

Aertust des Anspruches au f den KauMmeöezug.

8- 7.

Der Anspruch auf den Bezug der Tantieme geht verloren: 
s.) Durch Unthätigkeit, Nachlässigkeit oder Widersetzlichkeit des Bezugsberechtigten im Amte;

2
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d) durch Verurtheilung wegen eines schweren Dienstvergehens; 
o) durch Dienstesentlafsung überhaupt.

Der Verlust des Tantiemebezuges wird über Antrag der Direction mittelst Administrations- 
erlaffes ausgesprochen.

Der Verlust des Tantiemebezuges findet unbeschadet der anderweitigen Unfern Renten zu
stehenden Schadenersatz-Ansprüche statt.

I V  A b s c h n i t t  

Zantiöme - Vorschüsse.

8- 8-

Die M o n ta n - B e tr ie b s b e a m te n  haben nach Maß der folgenden Bestimmungen einen 
Anspruch auf Tantiemevorschüsse.

8- 9.

Montan-Betriebsbeamte, welche vor dem 1. Jänner 1874 Erzeugungsaccidentien, entweder auf 
Grund bestehender Vorschriften oder kraft persönlicher Verleihung, bezogen haben, können den im Gebühren
schema, Colonne VII bestimmten Jahresvorschuß aus die Tantieme auch während der Dauer des Betriebs
jahres beziehen; — die Auszahlung dieser Vorschüsse findet in decursiven Quartalsraten statt.

§. 10.

Montan-Betriebsbeamte, welche nach dem 1. Jänner 1874 zu Hüttenmeistern oder Schicht
meistern ernannt sind oder künftig ernannt werden, können höchstens die Hälfte des nach K. 9 bestimmten 
Jahresvorschusses auf die Tantieme während der Dauer des Betriebsjahres beziehen.

8- 11.

Die an einen der in den M . 9 und 10 bezeichnten Bezugsberechtigten ausgezahlten Tantieme- 
Vorschüsse werden von der auf Grund der Jahresbilanz zu ermittelnden Tantieme in Abzug gebracht.— 
Der Betrag, um welchen die auf Grund der Jahresbilanz ermittelte Tantieme durch die ständigen Jahres
vorschüsse des Bezugsberechtigten ZK. 9 und 10 überschritten wurde, wird dem Betriebsamte zur Last geschrieben. 

Diese Mehrzahlung ist aus dem Tantiemebetrage im nächsten Betriebsjahre zu ersetzen.
Im  Falle der Unmöglichkeit dessen ist jeder auf diese Art bezogene Mehrempfang durch die 

Tantieme der folgenden Jahre sobald als möglich vollständig zurückzuzahlen.

§. 12.

Die Bestimmungen der KZ. 6 und 7 finden auf die ständigen Tantiemevorschüsse der Montan- 
Vetriebsbeamten sinngemäße Anwendung.
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I I .  C k e i k .

D u rc h fü h ru n g ^  - B es tim m u n g en

I  A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen.

8- 13.

Unsere Central-Güterbuchhaltung hat alljährlich, nach Feststellung der auf Grund der Jahres? 
bilanz ermittelten Reinerträge, eine Zusammenstellung der Tantieme für die bezugsberechtigten Beamten 
jeder Herrschaft an die Güteradministration vorzulegen.

Auf Grund dieser Vorlage verfügt die Güteradministration die Tantiemezuweisung.

8 1 4 .

Erreicht der ausgewiesene Jahresertrag eines Betriebszweiges oder mehrerer in einem Betriebs
amte vereinigten Betriebszweige (§. 3) die als Minimalertrag im H. 2 dieser Verordnung vorgeschriebene 
Verzinsung nicht, so wird der hiedurch entstandene Abgang von der Centralbuchhaltung in Evidenz gestellt.

Nach vollständiger Deckung des Abganges durch nachfolgende Reinerträge wird derselbe von 
der Central-Güterbuchhaltung außer Evidenz gesetzt und die dem Beamten vom Reingewinne (Z. 1, alinea 2) 
gebührende Tantieme ausgewiesen.

8- 15.

M it Ausnahme der im H. 19 vorgeschriebenen Buchung der fixen Tantiemevorschüffe belastet 
die Tantieme den Betrieb des Jahres, in welchem sie zur Auszahlung gelangt, nicht,—  und ist daher 
in der Ertragsberechnung dieses Jahres dem Ertrage gut zu schreiben.

8-16.

Der Wechsel der Beamten übt keinen Einfluß auf die Evidenzhaltung und Vorschreibung der 
Betriebsabgänge zum Minimalertrage.

8- 17.

Ist bei einem Betriebsamte eine Stelle, mit welcher eine Tantieme verbunden ist, unbesetzt, 
oder wird dieselbe durch einen zum Tantiemebezuge nicht berechtigten Beamten (H. 4) versehen, so gelangt 
die Tantieme nicht zur Anweisung.

Es bleibt dem Ermessen der Administration überlassen, Ausnahmen von dieser Regel ein- 
treten zu lasten.

2*
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II A b s c h n i t t

Besondere Bestimmungen.

8- 18.

Die Tantiemevorschüsse der Montan-Betriebsbeamten EZ. 9und. 10) werden auf Ansuchen der 
Bezugsberechtigten von der Güterdireetion in decursiven Quartalsraten zur Auszahlung angewiesen.

Z. 19.

Diese Tantiämevorschüsse sind sofort bei deren Anweisung als Verwaltungskosten zu Lasten des 
Verwaltungsaufwands-Conto zu buchen und werden in der Geldrechnung als Aetivrest nicht ausgewiesen.

Die Evidenz über die Abrechnung der auf Rechnung der Jahrestantieme gezahlten ständigen 
Tantiemevorschüffe wird durch die Central-Güterbuchhaltung geführt.

Dieselbe führt die genaue Evidenz über die. im-H. 11/alinea 3 und 4 bezeichneten Mehr
zahlungen durch Tantiemevorschüfse.

Die Mehrzahlungen durch Tantiemevorschüsse an Montanbeamte sind stets zur Last des be
treffenden Betriebsamtes vorzuschreiben.

Die an Witwen oder Waisen gezahlte Tantieme oder die gezahlten Tantiemevorschüsse (M. 6 
und 12) werden dem Betriebsamte nicht zur Last geschrieben.
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A a m m e r  H e s c h e n .

I. O e k o n o m i e n .

I. II. III. IV. VI. 1V II.

Wetrieöszweig

Anlage- und 
Betriebs-Ca- 
pitak Ende 

1873 in run-, 
der Zahl

Der Betriebszweig 
hat einen Mmimal- 
Ertrag ohne Tan
tieme abzugeben

Tantieme-Zuweisung vom Reingewinne über 
den vorgeschriebenen Minimalertrag

Be
wi

lli
gt

er
 s

tän
dig

er 
vrr

 
Ja

hr
es

-V
or

sc
hu

ß 
au

f 
die

 
Ta

nt
iem

e
vom Ca- 
pitale bis 
zur aus

gewiesenen 
Höhe Ende 

1873

von dem 
über den 

Stand 
Ende 1873 
erhöhten 
CHpitale

Bezugsberechtigte Beamten
mit Per
cent vom 

Rein
gewinne

  sl- ' Pertent

Drahomischl . 375.000 ! 4 4 Verwalter. . . . V'-WM
Adjunct -. . . . . . 3

Ochav . . . . j ,309.000 4 . Verwalter. . . ' . . . . 14
Adjunct . . . . . . 4

Perstetz 332.000' '4 Verwalter . . . . . . . 14
Adjunct . . . . . . . 4 —  

Riegersdorf 282.000': :-3 ' ! 4 , Verwalter . . . . . . . 10
Adjunct . . . . . . . ' - 3' ' —

BaLanowitz 226.000 4 5. Vom gemeinschaftlichen: Rein
: „ (Fohl nzucht) 9.000   '  3'   ! 4 gewinne der Oekonomie und

der Fohlenzucht:
Verwalter   . . . . .  .
Adjunct -. . . . ...

Pruchna . . . 323.000 ! 4 Verwalter 1 . . 10
Adjunct . . . .

Schwarzwasser . . 230.000 3 Verwalter-. . . .
Adjunct > . . . . . . 3

Frievek . 297.000 ! 4 l- Verwalter i . 14
Adjunct 1 . . 4

Alvrechtshof . . 231.000! 14 Verwalter     1 ' 10 '
Adjunöt  z . , ... 3-4

3
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I I .  I n d u s t r i e z w e i g e .

I. II. III. IV. VI. VII.

Betriebszweig

Anlage- und 
Betriebs-Ca- 
pital Ende 
1873 in run

der Zahl

Der Betriebszweig 
hat einen Minimal- 
Ertrag ohne Tan
tieme abzugeben

Tantieme-Zuweisung vom Reingewinne über 
den vorgeschriebenen Minimal-Ertrag

Be
wi

lli
gt

er
 s

tän
dig

er 
Ja

hr
es

-V
or

sc
hu

ß 
au

f 
die

 
Ta

nt
iem

e

vom Ea- 
pitale bis 
zur aus- 

zewiesenen! 
Höhe Ende 

1873

von dem 
über den 

Stand 
Ende 1873 
erhöhten 
Capitale

Bezugsberechtigte Beamten
mit Per
cent vom 

Rein
gewinne

Percent

B rauere i Teschen . 638.000 8'"' 6 Vom gemeinschaftlichen Rein
Schankgewerve gewinne beider Betriebe:

Teschen. W .0 0 0 20 6 Bräuhaus-Verwalter . . . 3

B rau ere i Teschen 638.000 6 Brauermeister.......................... 5 ' —

Flachs-, S p in n - Fabriks-Ingenieur . . . .   — -
und Wevefabrik Dem derzeitigen Fabriks- Ver
Teschen. . . . 636.000 " 6 " walter L eopold  F e d ra

bleibt die demselben mit
Obersthofmeisteramts - Erlaß
vom 19. December! 1866,
Z. 431, aä xersonani ver--1
liehene Abftchrstantieme von
2 Percent aufrecht

Rosogliofavrik Blo-
gotitz 50.000 12 6 Fabriksleiter . . . . .  

V erw altung Mosty, Vom gemeinschaftlichen Rein
n. z. Oelfavrik gewinne aller Betriebe:
m it M ühle . 141.000 5 4  b - ' Verwalter. . . . .  . . 14 —

Spritfavrik 73.000 Cassier, eventuell Adjunct als
Landwirthschaft . 194.000 3 : 4 -) technischer Hilssbeamte . . 5

I I I .  M o n t a n g e w e r k e .

Hüttenmeister. . . , . . 4 2000
H üttenam t K arls Ingenieur Schimek aä xsr-

hütte ohne Besse sonaiu . . . . .  . . 1.5  700
m eranlage . . 2,318.000 6 6  Adjunct. . . . . . 0.5

Bessemeranlage in
K arlshü tte  . - -  ' j— in 8U8P6U80 . . . E- - ' —

H üttenam t Baschka 465.000 6 6 Hüttenmeister. . . !. . . 9 600
Schichtmeister. ' . . . . 1 50

H üttenam t T rz i-
«ietz, u . z .:

W alcherhütte . 502.000 6 6
Em ailhütte 73.000 6 6 Vom gemeinschaftlichen Rein
Kalkösen . . 12.000 6 6 gewinne aller Betriebe:
Alvrechtshütte . . 1,599.000 6   d Hüttenmeister. . . . .  . 4 2000
Eisenstein-Bergvau Jeder Adjunct . . . . . 0.5

J g l6 . . . . 1,086.000 6 ! 6 Eventuell Ingenieur . . . 1
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I. II. III. IV. V. VI. VII.

Betriebszweig

Anlage-und 
Betriebs-Ca- 
pital Ende 

1873 in run
der Zahl

Der Betriebszweig 
hat einen Minimal- 
Ertrag ohne Tan
tieme abzugeben

Tantiöme-Zuweisung vom Reingewinne über 
den vorgeschriebenen Minimal-Ertrag

Be
wi

lli
gt

er
 s

tän
dig

er 
Za

hr
es

-V
or

sc
hu

ß 
au

f 
die

 
Ta

nt
iem

e

vom Ca- 
pitale bis 
zur aus

gewiesenen 
Höhe Ende 

1873

von dem 
über den 

Stand 
Ende 1873 
erhöhten 
Capitale

Bezugsberechtigte Beamten
mit Per
cent vom 

Rein
gewinne

fl. Percent fl-

W alcherhütte in
Trzinietz 502.000 6 6 Schichtmeister in Teschen . . 1 90

Albrechtshütte in
Trzinietz . . . 1,599.000 ss 1

Eisenstein Bergbau   Schichtmeister in Ig lo  . . ' '2 400
Jg lö 1,086.000 6 6 j

H üttenam t Ustroü 1,069.000 V6' ! 6 Hüttenmeister . . . .. . . 15 1100
Ingenieur im Walzwerk . . 5 '—
Schichtmeister in Biala . , 1 r 60

Maschinenbau-An . Hüttenmeister . . . . . . 6 800
stalt Ustron . 691.000 6   6 Jeder Ingenieur, wozu auch

der Constructeur zu zählen ist 2 ' 1
Adjunct i. . > . . . . 1     i

Hüttenam t W eg. Hüttenmeister. . . . . . 7  M W
Görka . . . 594.000 6 K- 6 Adjunct . . . . . . . 1

Schichtmeister in Biala . . 1.5 140

H üttenam t Obschar 365.000 6 ! 6 Hüttenmeister. . . r. . . 10 240
(Der Tantieme-Vorschuß ist

für den nach dem 1. Jänner
1874 angestellten Hütten
meister nach K. 10 bemessen
worden.)

Schichtamt Karmin 790.000 6 6 Schichtmeister. . . . . . 4 600
Adjunct, eventuell Markscheider

in Karmin . . . . .- . 1 —

Steinkohlen-B erg Bis zur Eröffnung des Be
ban Petersw ald 168.000 I— - triebes ohne Tantieme . .

Eisenstein-Bergbau Bis zur Eröffnung des Be
B ä rn  . . . . 73.000 . i— ... triebes ohne Tantieme . .   ,

Feilenfavrik K arls Für den derzeitigen Vorstand,
hütte . . . . 78.000 - :— Hüttenmeister L e o p o ld

H a t s c h i e r ,  bleibt das
vertragsmäßige Accidenzpau-

- schale von jährlich 200 st.
aufrecht.

3*



L .  H e r r s c h a f t  S a y b u s c h

I. O e k o n o m i e n .

I II. III. IV. V. . F l . VII.

Der Betriebszweig
hat einen Minimal- Tantieme-Zuweisung vom Reingewinne über '
Ertrag ohne Tan- den vorgeschriebenen Minimal-Ertrag .

Anlage- und tieme abzugeben
Betriebs-Ca- R.AH
pital Ende- vom Ca- von dem

Betriebszweig 1873 in run- pitale bis über den
der Zahl zur aus- Stand mit Per

gewiesenen 
Höhe Ende

Ende 1873 
erhöhten Bezugsberechtigte Beamten cent vom 

Rein-
ZT
M'Z'1873, Capitale 'g'ewinntz

- fl- - .Percent fl-

Wieprz 271.000 4 ! 4 / Verwalter!. . . . z.
Adjunet  . . . . -. . . , 4 

Ovschar . 190.000 '   j 4 Verwalter . . . s. . . 10 —- !
Adjunet .   . . . . . - —

Lipowa . . . ' 205.060 . ' ; 4 Verwalter 10
Adjilnct . . . . ! . . . 3

II . I n  d u s t r i e z w e i g e .

B rauerei Saybusch 477.000" " 8 A ! 6 Vom gemeinschaftlichen Rein
Rosoglio - Fabrik gewinne? aller 3 Zweige-

Saybusch . . - 133.000 6 I 6 - wobei der angenommene-Ca-
P ro p in  ation Lipnik 16.000. Z pitalswerth des Propina-

Angenommener Ca- tions-Regales Lipnik stets zu
pitalswerth des 6 dem rechnungsmäßigen Ca
Propinations - Re pitale zuzurechnen i s t . ?
gales Lipnik . . 129.000 - V e r w a l t e r . . - 3 st ' —

B rauere i Saybusch 477'000 6- 6 Brauermeister, vertragsmäßig. 4

Rosoglio - Fabrik
Saybusch . . . 133.000 : 6 ! 6 Destillateur . . . i. . . - —v  i

Leim -, Spodium - Verwalter . . . . . . . 15
u . Knochenmehl- Cassier oder Adjunet als tech
Fabrik Saybusch 177.000 W A nischer Hilfsbeamte . . . —

M ühle Czanietz . 118.000 5 6 Verwalter . . . . . . . 12 . —  
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A ltenbnrg . . . 187.000 4 4 i Verwalter. . . '. > . . 8

Wieselbnrg Land- Vom gemeinschaftlichen Rein
wirthschaft . 465.000 3 4 gewinne aller 3 Betriebe:

» Z iesrlei 18.000 4 Verwalter . . . 1 . . 10
Torfstich 10.000 . 4 - !-4 . Adjunct. . . . . . . . —

Kaiserwiese . . 370.000 3 k- 4 Verwalter. . . . l . . 10
Adjünct . . . 1 . . 3  —

Lendorf Landwirth- Vom gemeinschaftlichen Rein
schast. . . . 293.000  4 § gewinne beider Betriebe:

Torfstich . . . 47.000 .  4 Verwalter l . . . . . . 10
Adjunct . . . . i . . 3 —

Albrechtsfeld . 374.000 l4 Verwalter. . . . . . . 10
Adjunct. - . . . z . . 3 —

Kasimir . . . . 685.000 4   14 Verwalter . . . .   . . 7    
Adjunct. .' . . . . . . 2 —

W iltm a n n sh o f. 243.000  .4 ?4. Verwalter. . . . . . . 14
Adjunct s - .   . . 4 —

K leylehof. 387.000 3 4 Verwalter. . . . . . . 12 —
Adjunct. : . . .    4

M arienau 360.000 '3 '"  4 V e r w a l t e r   j . . 10
Adjunct. . . . . . . . 3 —

Pfaffenwiese. 242.000  Verwalter. . . .  . . . 10
A d j u n c t . . . . . . . 3

W einbaudistriet
Nensiedl . . . . 45.006 4 - 4 ' Verwalter « . . . . . . 10 —

I I .  I n d u s t r i e z w e i g e .

Hof n  M arienauer Vom gemeinschaftlichen Rein
M ühle . . . . 229.000 6 6 gewinne der Mühlen und

B rauere i A lten- der Brauerei:
bürg 309.000 6 6 Verwalter . . . . . . . 2.5 --.

Cassier K. Kister aä personam 1.4 —

B rauere i A lten-
bürg 309.000 6 6 Brauermeister. . . . . . 2 —

4
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Rein-   
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fl- Percent fl-

L«k . . . . . 942.000 ;4   Verwalter s.  6
2 Adjuncten, jeder . 2

S a to ry s tie  1 . . 1,004.000  4 . ' 4 Verwalter z. 
2 Adjuncten, jeder . 4 )2 -'

Lipowitz . 506.000 4 4 Verwalter  476-4

Adjunct. - 2

Szöllös 448.000 4 Verwalter 6
Adjunct. . . . .  I

B ra i-a fe l- 366.000 4 ' Verwalter 8
Adjunct. 2.5

Keselgüs . . 800.000 4  4 Verwalter 3
Cassiel als technischer j Hilfs

beamte  1.5
2 Adjundteh, jeder . 1

Tapoleza . . 288.000 K 4 -' Verwalter 

D aräs 56.000 '4— Ohne Tantiöme . . . . -

Bellye 86.000 st- 4 Ohne Tantieme . .   . .    

W einvaudistriet
B illany m it Keller 128.000 ' 4 Verwalter. . .  10

l l .  I n d u s t r i e z w e i g e .

Maschinenwerkstelle Ohne Tantieme . . . . .

H anf-Fabrik — Ohne Tantiem e. . . . . — !

W .  A k ö re c h t m . p .

W ie«, am 8. März 187H.

F. M.
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M o t i r e n b m c k t

zu der

T a n t i s w r  -  V o  r  s  r h  x  l  f  t .

Auf den Gütern Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Albrecht 
bezogen bisher nur die Montan-Betriebsbeamten eine Erzeugungstantiöme.

Die Festhaltung sowie die Ausdehnung des Principes der Erzeugungstantiöme auf Betriebs
beamte anderer Betriebszweige erschien nach den hiebei gemachten Erfahrungen unzweckmäßig.

Me Festhaltung desselben deshalb, weil die Erzeugungstantiöme wohl den Betriebsbeamten 
aneifern kann, so viel als möglich zu erzeugen, ohne daß er auf die Bestimmtheit des Absatzes der er
zeugten Mengen Rücksicht nehmen müßte.

Daraus können und sind auch erfahrungsgemäß Unzukömmlichkeiten zum Nachtheil des vor
auszusetzenden Jahresertrages entstanden.

Die Ausdehnung des Principes der Erzeugungstantiörne aus alle Betriebszweige erscheint an 
und für sich und weiterhin auch deshalb undurchführbar, weil damit den Forderungen der Gerechtigkeit 
nicht entsprochen werden könnte.

Die Zuwendung von Gebühren an Beamte, setzt — soll sie gerecht und möglichst gleichmäßig 
sein —̂ voraus, daß einem gleichen Maße intellektueller und physischer Thätigkeit, eine möglichst äquipa- 
rirende Entlohnung entspreche.

Eine vollständig gerechte Entlohnung kann von keinem System erwartet werden, weil ja im
merhin Factoren den Ertrag beeinflussen, die sich aller menschlichen Einwirkung entziehen.

Es ist unzweifelhaft, daß bei manchen Unternehmungen ohne größeren Aufwand geistiger Kraft 
weitaus mehr producirt wird, als bei anderen, welche aller, angewendeten Mittel ungeachtet nur sehr mit
telmäßige Erfolge aufweisen.

Die Erzeugungstanlieme ist endlich nur zu sehr geeignet, zur Anwendung außerordentlicher' 
kostspieliger Mittel zu verleiten, mit welchen schließlich nur ein mäßiger Ertrag erzielt würde. Sie würde 
dann als Prämie für unverhältnißmäßige Gutsbelastungen gezahlt werden müssen.

Aus diesen Gründen mußte von der Einführung der Erzeugungstantiöme abgesehen werden.
Die Ertragstantiöme erscheint dagegen aus dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit und der 

gleichartigen Arbeitsentlohnung empfehlenswerth. Denn sie kann ausnahmslos auf alle Betriebszweige aus
gedehnt werden, weil sie nicht mehr von. der Menge und Gattung der Erzeugnisse allein bemessen wird. 
Sie zieht in die Basis für ihre Bemessung einen zweiten höchst wichtigen Factor hinein, nämlich die Art 
der Mittel, mit welchen ein bestimmter Erfolg erzielt werden soll. An dem Grundsätze ist nicht zu zwei
feln, daß bei gleichen Erfolgen durch rationelle Anwendung sparsamer Mittel ein höherer Ertrag erzielt 
wird, dagegen durch irrationelle Anwendung oft theuerer Mittel, der Ertrag eines Unternehmens auf 
Jahre hinaus zum Schaden des Besitzers herabgemindert werden kann.

Die Mittel, welche zur Beherrschung der Naturkräfte angewendet werden, find durch die Lehren 
der Wirtschaft vorgeschrieben.

5
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Je  einsichtsvoller, je konsequenter die Anwendung dieser Mittel gehandhabt wird, desto sicherer 
wird ihnen ein gewisses Maß des erfahrungsgemäß erreichbaren Erfolges entsprechen.

Weil nun die Ertragstantisme einen Bestimmungsgrund dafür enthält, daß der Betriebsbeamte 
möglichst rationell die ihm gebotenen Wirthschaftsmittel verwende, auf das sparsamste wirthschafte, dieselbe 
einerseits nicht nur die Aneiferung des Beamten zur Umsicht und Thätigkeit, sondern auch andererseits 
die Wahrung der Interessen des Besitzers im Auge hat, so erscheint sie zweckmäßig.

Sie entspricht aber auch den Anforderungen gleichartiger Behandlung der Arbeit. Denn sie 
beruht nicht nur auf einem bestimmten, vorhandenen Capitalswerth, sondern auch auf einem bestimmten 
erfahrungsgemäß erreichbaren Ertrage aus dem Anlage- und Betriebscapitale.

Die Größe dieser Erträge wird für einen Produktionszweig nicht im Allgemeinen, sondern mit 
besonderer Rücksicht auf die für diesen vorhandenen inneren und äußeren Bedingungen bestimmt. Auch 
wird auf die einzelnen Betriebsanlagen desselben Produktionszweiges, welche verschiedene Erträge liefern, 
bei Bestimmung der gewöhnlich vorauszusetzenden Ertragshöhe Rücksicht genommen. Diese- Grundsätze 
sind der Ertragsscala zu Grunde gelegt.

Derjenige Beamte nun, welcher einen diese Ertragshöhe überschreitenden Gewinn erzielte, Hat 
Anspruch auf eine außerordentliche Entlohnung.

Je  mehr intellektuelle Kraft er anwendet, je umsichtiger, je berechnender er bei der Wahl der 
Mittel ist, um höhere Erträge zu erreichen, als in der Ertragsscala normirt sind, desto weniger wird ein 
Erfolg ausbleiben können, aus welchen der Anspruch auf die Ertragstantiöme resultirt. Es entspricht 
daher das Princip der Ertragstantieme weit bessernden Anforderungen der Gerechtigkeit, weil durch sie 
allein eine gleichmäßigere Entlohnung höherer Thätigkeit und Anstrengung im Dienste erzielt werden kann. 
Von diesem Gesichtspunkte gehen henm auch diq. vorstehenden Tantiömevorschristen aus, deren einzelne 
Bestimmungen im Nachfolgender^ näher begründet und erläutert werden.

E r l ä u t e r u n g e n  z u  d e n  88 1 , 2  u n d  3 .

Ein Betriebszweig wird entweder für sich allein von einem Betriebsamte betrieben, oder es 
werden mehrere einzelne Betriebszweige in einem Betriebsamte vereinigt verwaltet. So tz. B. wird von 
dem Betriebsamte Drahomischl, Megersdorf und von anderen Oekonomie-Verwaltungen nur die Land- 
wirthschaft und die hiezu gehörigen landwirtschaftlichen Nebenbeschäftigungen wie Brandweinbrennerei 
Käsebereitung u. s. w. als ein Betriebszweig betrieben. Hingegen sind, in dem Betriebsamte Mosty die 
Betriebszweige der̂  Landwirthschaft, der Oelfabrication sammt Mühle und Spritfabrication vereinigt. —

Das Hüttenamt Trzynietz z. B. verwaltet den Betrieb der Walcherhütte,. der Emailhütte, der 
Albrechtshütte und des Eifensteinbergbaues J M ia ls  für sich bestehende Produktionszweige.

Der Reingewinn nun, welcher aus ejnem einzelnen.Betriebszweige erzielt wird, oder das Er- 
gebniß des Reingewinnes mehrerer in einem Betriebsamte vereinigter Betriebszweige soll der Bemessung 
der Tantieme zu Grunde gelegt werden.

Die Berechnung des Reingewinnes eines Betriebszweiges oder von mehreren in einem Betriebs
amte vereinigten Betriebszweigen geschieht derart, daß vor der Tantiemebemessung die erforderliche soge
nannte Minimal-Ertragshöhe jedes Betriebszweiges vorerst ausgewittelt wird.

Bevor dieß an einem besonderen Beispiele dargethan wird, soll eine kurze Darstellung der Er
mittlung jener Momente vorausgeschickt werden, aus welchen die Minimal-Ertragshöhe resultirt.

Zunächst wurde die Höhe des Anlage- und des Betriebskapitals jedes Betriebszweiges nach 
den geltenden Bilanzgrundsätzen ermittelt. Dieß geschah dadurch, daß der Ankaufs- oder Anschaffungspreis 
jeder Betriebsanlage, deren Meliorationen u. s. w., dann aber auch die zum Betriebe verwendeten Capitalien 
mit Rücksicht auf deren Stand zu Ende des Jahres 1873 berechnet wurden.

Die Höhe der Verzinsung des auf diese Weise erhobenen- durch jede Betriebsanlage repräfen- 
tirten Capitalswerthes wurde nicht nur mit besonderer Rücksichtsnahme auf den zehnjährigen Durchschnittser- 
trag jeder Betriebsanlage aus der Zeit vom Jahre 1864 bis Ende. 1873, sondern auch mit Rücksicht auf 
deren besondere Verhältnisse: örtliche Lage, stabile oder wechselnde Conjuncturen des Geschäftes, Einstuß 
wachsender Concurrenz auf den Produktionszweig, Neuheit der Anlage u. s. w. bemessen.

Die Colonne I I I  und IV  des Tantiömegebühren-Schemas enthält die aus diesen Erwägun
gen ermittelten Ertragsansätze.

I n  der Colonne I II  ist die Verzinsung des bis zum Ende des Jahres 1873 erhobenen Ge- 
sammt-Capitalswerthes, in der Colonne IV jene der zu diesem Capitalswerthe seit dem Jahre 1874 hinzu 
kommenden Capitalseinlagen berechnet.

Die in der Verzinsung des Anlage- unh Betriebskapitals ziffermäßig dargestellte Ertragshöhe 
wird als Minimal-Ertragshöhe desinirt. Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß diese Minimal-Ertrags-



höhe nur zum Behufs der-TantiMebemessung berechnet wurde, daher als besondere Bestimmung nur stricte 
auf den Fall angewendet werden kann, für welchen sie bestimmt ist, ^  auf andere Verhältnisse aber nicht 
ausgedehnt werden dürfe.

l Dich vorausgelassen beträgt beispielsweise das für die Oekonomie Drahomischl ermittelte An
lage- und Betriebscapital mit Ende des Jahres 1873/ 375^000 fl.

Diese Oekonomie hat einen Jahresminimalertrag von 3 ^  des Betriebs- und Anlagecapitals pr. 
3M M ^ff1abzugÄen. -Würde-jedoch vom Jahre 187-4 an,-das bisherige Anlage- öder Betriebscapital z. B. 
um den Betrag pr. 2G.W0 st. für Drainanlagen vermehrt werden, so Müßte das letztere mit 4 ^ , bei dieser 
Oekonomie verzinst werden, um den Minimalertrag zur Tantiomebemefsung zu erreichen.

- Die in der Colonne IV  aufgeführten theilweise höheren Pereentsätze zur Erreichung des Mini
malertrages W erken mit jenen - in- der Colonne" Hildes Gebührenschemäs.

'Diese DiffetMz wird dadurch erklärt, daß für Anlagen nach dem 'Jahre 1873 die normale 
Verzinsung von 4 unk 6°/o''angestrebt' wird.

4,-.; Per Grundsatz, daß der.Minimalertrag gebührenfrei abzugeben sei, sticht aus der Erwägung, 
daß die Entlohnung für die Erreichung des. Minimalertrages durch die ständigen Gehaltsbezüge cher Betriebs? 
beamten geschieht. Daher kann nur dann eineDermehrung der Gehallsbezüge durch die Tantieme eintre- 
ten, wenn ein die Minimal-Ertragshöhe übersteigender Ertrag aus dem Betriebszweige erreicht wurde. Dieser 
Mehrertrag wird unter dem Begriffe des Reingewinnes verstanden. Der Begriff des Reingewinnes für 
die TantiomMmessung M  von jenem des Reinertrages durch , normalmäßige. 4 / und ^6percentige Verzin
sung zu unterscheiden; denn der Reingewinn für die Dantiomebemessung setzt den zu diesem Zwecke 
ermittelten Minimalertrag voraus; dessen Wesenheit bereits oben ausejnandergesetzt wurde.

Wird die Uebedejgung des Minimalertrages als Grundsatz für die Tantiemebemessung fest- 
gehalten, so ,ergeben sich daraus die weiteren Consequenzen, wie dieselben im §. 2 niedergelegt sind.

, Diesep § handelt von jenen Fästen, in welchen ein Minimalertrag,
1. aus ejnem. einzeln von einem Betriebsamte verwalteten Betriebszweige;
2. aus einem oder mehreren, der in einem Betriebsamte vereinigt verwalteten Betriebszweige, 

o^3.^aus allen.in einem Betriebsamte vereinigten Betriebszweigen nicht erreicht wurde.
Daß ein Betriebszweig in so lange keinen Reingewinn für die Tantiömebemessung ergibt, als 

nicht der Ausfall vom Minimalertrage vollständig getilgt und Letzterer nicht überstiegen wird, liegt in der 
Natur d e r .Sache. >

Dieser Ausfall vom Minimalertrage eines Betriebsjahres kann bei einem von einem Betriebs- 
amte allein verwalteten Betriebszweige nur durch die Ertragsergebnisse des Nachjahres ausgeglichen werden.

 ̂ Diese ; Ertragsergebnisse des Nachjahres müssen daher — soll dem Betriebsbeamten ein Anspruch 
auf den Tantiömebezüg erwachsen- nicht allein den Ausfall des Vorjahres vom Minimalertrage tilgen, sie 
müssen auch in dem Betriebsjahre, in welchem sie erzielt sind, den Minimalertrag übersteigen.

Es könnte der weitere Fall eintreten, daß das Ertragsergebniß nicht nur im ILen, sondern auch 
im 2ten unb^3ten Jahre u. s. f. den normalmMgen Minimalertrag nicht erreichen würde. "Ist"einem 
solchen Faste lasten die Ausfälle vom Winimalertrage insolange auf dem Betriebszweige, als sie nicht durch 
die nachfolgenden Jahresergebnisse bis zur Vollständigkeit getilgt sind.

.M rd einem oder mehreren der in einem Amte vereinigten Betriebszweige einzeln 
ein Ausfall vom Minimalertrage durch die  ̂Jahresbilanz ausgewiesen, so wird der Reingewinn eines 
oder mehrerer Betriebszweige desselben Amtes zunächst zur Bedeckung dieses Ausfalls verwendet.

Es soll daher, bei einem Betriebsamte der Minimalertrag vorerst in jedem Betriebszweige be
deckt werden. Der hiernach erübrigende Gesammtertragsrest ist der Reingewinn im Sinne dieser Tantisme- 
vorschriften.

; Diese Bestimmung fließt aus der Erwägung, daß die Betriebsbeamten, welche mit der Leitung 
mehrerer Betriebszweige, für welche selbstständige Rechnung geführt wird, betraut sind, nicht einen und 
den andern Betriebszweig zum Schaden der übrigen ihres Betriebsamtes bevorzugen, um auf diese Art 
müheloser den sicheren Tantiömebezug aus einem Betriebszweige zü erreichen.

Es könnte eingewendet werden- daß in der in Rede stehenden Bestimmung eine gewisse Härte 
liege, weil die Früchte der Arbeit in einem oder auch in mehreren Betriebszweigen durch die nachtheilig 
wirkende Verbindung mit einem ertragslosen Bekiebszweige aufgezehrt würden.

Diese Einwendung ist nicht stichhältig, wenn erwogen wird, daß der Minimalertrag eines je
den Betriebszweiges unter Berücksichtigung aller obwaltenden Verhältnisse besonders erhoben wurde, daß 
dieser Minimalertrag sonach in einem jeden Betriebszweige erreicht werden müsse, ja daß es sogar Pflicht 
eines jeden Beamten ist das in ihn gesetzte Vertrauen bis zu dieser Minimalgrenze zu rechtfertigen, und daß 
der Tantiömebezug aus dem Reingewinne erwächst, welcher durch die gesammte Thätigkeit der bei einem 
Betriebsamte angestellten Betriebsbeamten erzielt wurde.

Der aufgestellte Grundsatz soll an dem nachstehenden Beispiele erläutert werden.
5*
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I n  dem Hüttenamte Trzinietz sind folgende Betriebszweige vereinigt:
s ) Die Walcherhütte mit einem Anlage und Betriebscapitale pr    - 502 000 fl 
b) Die E m a i l h t t t t e ........................................................ ......... - - 73 000 „
o) Die KaMfen .....................................................................................  12 000 „
ä) Die Albrechtshütte bis zum Aus

baue angenommen mit -     »   1,900 000 2,986 
o) Eisenbergbau Iglo m i t ........................................................  1,086-000 „ j millo 

Jeder von diesen specifieirt aufgezählten Betriebszweigen hat einen Minimalertrag von 6  
pro aimo abzugeben 

Würde nun im Jahre 1875 die Walcherhütte und Emailhütte 10"/g sonach 4°/g als Reinge
winn abgeben, die Kalköfen den Minimalertrag mit HM  die Albrechtshütte und der Eisenbergbau in Iglo 
aber nur 5°/y vom Anlage- und Betriebscapitale pr  2  986 mlllo liefern, sonach um 1°/« hinter dem 
Minimalertrage Zurückbleiben, so müßte dieser Ipercentige Ausfall aus dem bei der Walcher- und Email
hütte erreichten Reingewinne pr  4°  bedeckt werden 

Der nach Abzug verbleibende Rest ist demnach derjenige Reingewinn, von welchem die Tantieme 
der Betriebsbeamten des Hüttenamtes Trzinietz zu bemessen sein würde 

aä 3  Würde ein Betriebsamt in allen Betriebszweigen den Minimalertrag nicht erreichen, so 
müßte dieser Gesammtausfall aus dem Reingewinne des nächstfolgenden Jahres bedeckt werden  Dieser 
Fall ist dem aä 1 erörterten analog 

I n  allen aä 1, 2 und 3 erläuterten Fällen muß die Norm festgehalten   werden, daß jeder 
Ausfall vom Minimalertrage sobald als möglich aus dem Reingewinne bedeckt werde  Deßhalb verfügt 
ß   2  der Tantiomevorschrift, daß schon im nächsten Vetriebsjahre und nur dann, wenn es nicht möglich 
gewesen wäre, in dem zunächst darauf folgenden u  s  f jeder Ausfall zu tilgen sei 

Für die Bemessung der Größe der Tantieme wurde folgender allgemeine Grundsatz festgehalten  
Je  größer die Mühe ist, welche zur Erzielung eines den bestimmten Minimalertrag übersteigenden Rein
gewinnes aufgewendet werden muß, je ungewisser ein angestrebter Erfolg eintritt, desto größer soll auch 
der Percentsatz sein, nach welchem die-Tantieme bemessen wird 

Die schlesische Landwirthschaft z  B   hat erfahrungsgemäß bisher nur 1 bis 2°/«, in selteneren 
Fällen 3percentige Erträge aufzuweisen  Diese äußerst niedrige, zum Theile sehr variable Verzinsung der 
schlesischen Ökonomien ist auf die Belastungen des Bodenwerthes durch die Gebäudewerthe zurückzuführen 

Wenn zur Verzinsung und zur Amortisation des Gebäudewerthes 3, 4 auch 5 Procent 
von dem Ertrage pro Joch erfordert wird, so wird der Bodenertrag um eben soviel herabgedrückt 

Unter solchen Verhältnissen ist die intensivste Wirtschaft zur Erzielung eines Reingewinnes 
notwendig, und weil ein solcher nur mühsam erzielt werden kann, so ist auch eine IM» und beziehungs
weise 14percentige Tantieme für die Betriebsbeamten der schlesischen Landwirthschaft festgestellt worden 

Bei den verschiedenen Industriezweigen, ist die Größe des Tantiomebezuges verschieden festgesetzt 
J e  gangbarer die Artikel, sind, welche von einer Betriebsanlage erzeugt werden, desto größer 

kann auch der  Ertrag und beziehungsweise Reingewinn sein  Es wäre offenbar ungerecht, wenn die Tantieme 
nur nach einem Maßstabe bemessen würde  '     , ,     -  

Bei solchen Industriezweigen, welche einen verhältnißmäßig leicht erzielten großen Ertrag 
liefern, weil sie z  B   unter sehr günstigen Verhältnissen arbeiten, ist der Tantiomesatz geringer 

Dagegen wird in jenen Fällen, in welchen ein Industriezweig mit mannigfachen Schwierigkeiten 
zu kämpfen hat, welche entweder aus den Verhältnissen seiner örtlichen Lage, dem Einflüsse einer starken 
Concurrenz etc  entspringen, der Tantiomesatz größer sein müssen, weil nur nach diesem Grundsätze eine 
gleichmäßige Vertheilung der Tantieme nach der Größe der Verdienste erreichbar ist 

Bei Bemessung der Größe der Tantieme wurde auf die zehnjährige Durchschnittsziffer der Rein
gewinne Rücksicht genommen 

Die Bemessung der Größe der Tantieme für Montan-Betriebsbeamte stützt sich überdieß auf 
das denselben aus der Erzeugungstantieme zugeflossene Jahreseinkommen 

Die vertragsmäßig festgesetzten oder auf persönlichen Verleihungen beruhenden Tantiemebezüge 
werden in den Kreis dieser Erwägungen nicht einbezogen, weil sie auf exceptionellen Titeln beruhen und 
daher nur ausnahmsweise Geltung für bestimmte Personen haben  Diese Momente haben in dem Artikel II  
der höchsten Entschließung ihren Ausdruck gefunden 

K r t ä u l e r u l l g e n  z u  8- 4  

Die Direktoren und Zweigsleiter haben keinen Anspruch auf Bezug einer Tantieme, weil ihr 
Amt nur die Oberleitung der Geschäfte umfaßt, der Tantwmebezug aber mit der unmittelbaren Betriebs
leitung, sei es in der Eigenschaft als Betriebsleiter oder technischer Hilfsbeamte, verbunden ist 
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Die Betriebsbeamten der Forstwirtschaft sind im Sinne des I. Artikels des Einführungsgesetzes 
von dem Tantiöme-Bezugsrechte überhaupt ausgeschlossen. Der Grund l dieser Verfügung liegt in den 
Verhältnissen der Forstwirthschaft. Die Forstwirthschaft und mit ihr im engsten Zusammenhänge die 
forstwirtschaftliche Industrie erstreckt ihre Thätigkeit auf die Cultivirung, Bringung der Forstproducte 
und deren Verarbeitung. Dreß geschieht nach einem Wirthschaftsplane, welchen die Forstverwaltungen 
auf Grund specieller an sie ergehender Aufträge zu vollziehen haben.

Es liegt daher nicht in der unmittelbaren und selbstständigen Machtsphäre der Forst-Verwaltungs
beamten einen möglichst gleichartigen Jahresertrag aus ihren Revieren zu erzielen.

Vielmehr weifen die einzelnen Forstverwaltungen höchst verschiedenartige Jahresergebnisse aus 
je nachdem eine größere oder geringere Fläche schlagbaren Holzes abgestockt wird.

Es fehlt daher bei der gegenwärtigen Organisirung des Forstwesens der Maßstab zur Bemessung 
der Ertragstantieme.

Sollte es gelingen die von dem Einstusse des Reviersbeamten zumeist abhängige Verwerthung des 
Holzes in den verschiedenen Sortimenten als Basis einer Tantiemebemessung benützen zu können, so wird 
auch für die Forstbeamten ein Tantieme-Bezugsrecht ausgestellt werden.

Provisorische Betriebsvorsteher sind mit den Vollmachten definitiv angestellter Betriebsleiter 
bekleidet und versehen eine unbesetzte Stelle. Interimistisch leitende Betriebsbeamte vertreten nur die 
Person des zeitweilig abwesenden Betriebsbeamten. Während die provisorischen Betriebsvorsteher einen 
Anspruch auf den mit ihrem Amte verbundenen Tantiomebezug haben, kann dieß bezüglich der interimistischen 
Betriebsleiter nicht der Fall sein. Dieselbe Verfügung hat analog auch auf Hilfsbeamte Anwendung, 
welche interimistisch die Stelle anderer Hilfsbeamten versehen.

Den einstweilig angestellten Praktikanten wurde, obgleich sie in die Kathegorie der Beamten 
gehören, kein Tantieme-Bezugsrecht zuerkannt, weil bei ihnen die zu einem Einflüsse auf die Geschäfte 
notwendigen Kenntnisse in der Regel nicht vorausgesetzt werden können.

E r l ä u t e r u n g e n  z u  8- 5 .

Die Tantieme wird auf Grund der Jahresbilanz des Betriebsamtes bemessen. Diese Tantieme 
gebührt dem Betriebsbeamten für die Zeit der wirklichen Ausübung des Amtes aus dem bei dem betreffen
den Vetriebsamte erzielten Reingewinne. Daher hat er dann, wenn seine Thätigkeit bei einem Betriebs
ame während des Betriebsjahres aufhört, nur Anspruch auf denjenigen Quotienten der nach der Jahres
bilanz ermittelten Tantieme, welcher der Dauer seiner Thätigkeit bei demselben Amte entspricht. Hätte 
z. B. ein Oekonomie-Verwalter im Jahre 1875 nur 3 Monate die Verwaltung der Oekonomie geführt, 
so gebührt ihm ein Viertheil der nach Schluß des Jahres 1875 auf Grund der Jahresbilanz ermittelten 
Tantieme.

E r l ä u t e r u n g e n  z u  d e n  88 6  u n d  7 .

Das Recht auf den Tantiomebezug wird, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, durch die 
wirkliche Dienstesausübung eines Betriebsbeamten bei einem Betriebsamte, womit ein Tantiemebezug auf 
Grund dieser Vorschriften verbunden ist, begründet. Dieses Recht dauert so lange, als die wirkliche 
Dienstesausübung des Betriebsbeamten bei dem betreffenden Amte. Wirksam wird das Recht, wenn das 
Betriebsamt, bei welchem der Beamte thätig ist, einen Reingewinn erzielt. Diese Momente müssen vorhanden 
sein, wenn überhaupt von dem Bezüge einer Tantieme die Rede sein soll.

Jedes Recht ist aber an eine Zeitdauer gebunden, und endigt folgerichtig, wenn derjenige 
Zeitpunkt eingetreten ist, an welchen das Gesetz das Aufhören des Rechtes knüpft.

Im  vorliegenden Falle hört das Tantisme-Bezugsrecht selbstverständlich vollständig durch den 
Austritt aus dem Dienste auf, endigt aber auch in Ansehung jedes Betriebsbeamten in einem Zeitpunkte,
in welchem er aus dem Amte austritt, der Austritt mag nun wegen Übersetzung in gleicher Dienstes
eigenschaft zu einer anderen oder im Wege der Beförderung zu einer höheren Dienstesstelle geschehen.

Erkrankt ein Betriebsbeamte oder wird er aus einer anderen Ursache an der aetiven Dienst
leistung jedoch ohne sein Verschulden verhindert, so besteht sein Anspruch auf die Tantieme für den Zeit
raum von zwei Monaten der Dienstesverhinderung; dauert die Dienstesverhinderung länger als zwei Monate) 
so hat der Betriebsbeamte für die den Zeitraum von zwei Monaten übersteigende Dienstesverhinderung 
keinen Anspruch auf die Tantieme.

6
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Diese Ausnahmsbestimmung ist durch die Erwägung gerechtfertigt, daß eine mehr als zwei 
Monate andauernde Dienstesverhinderung nur sehr ausnahmsweise Vorkommen dürfte.

Auch 'Verhinderungen wegen Krankheit werden in einem ununterbrochenen Zeitraum von zwei 
Monaten oder darüber nur zu den seltensten Ausnahmsfällen gehören.

Die interimistische Vertretung einer Dienstesstelle: durch einen Beamten dürfte sich auch nicht 
für einen längeren Zeitraum rechtfertigen lassen. Eine provisorische Vertretung aber begründet den Tantieme
anspruch, und eine solche müßte allerdings aus Verwaltungsrücksichten bei einer länger als zwei Monate 
andauernden Verhinderung des Beamten an der activen Dienstleistung eintreten.

Ein weiterer Endigungsgrund des Tantivmebezuges ist der Tod des bezugsberechtigten Beamten. 
Da der .Tantiemebezug nur aus einem rein persönlichen Verhältnisse des Berechtigten entsteht, so endigt 
er auch mit dem Tode der Person.

Den Erben des Verstorbenen kommt das Recht auf einen eben so großen Tantiemequotienten 
zu, als er dem Erblasser für seinen Lebensfall gebührt haben würde, daher ist auch den Erben desselben 
im H. 6 Abs. s  dieses Recht ausdrücklich Vorbehalten. Weil aber der Beamte die Tantieme erst nach der 
Jahresbilanz beziehen kann, so können auch seine Erben einen Anspruch auf den TantiSmequotienten nicht 
früher erheben und dieß umsoweniger, als nur aus dem Ergebnisse der: Jahresbilanz ersehen werden kann, 
ob ein Reingewinn und beziehungsweise eine Tantieme aus dem Betriebe resultirt.

I n  Betreff der Witwe und der Waisen wurde eine Ausnahme von der Regel gemacht. Diesen 
kommt bei Bemessung der Tantieme der ganze Monat zu Gute, in welchen der Sterbetag des bezugsbe
rechtigten Beamten fällt.

Würde z. B. ein Betriebsbeamte am 3. des Monates Jun i im Jahre 1875 ableben, so haben 
die Witwe und die Waisen Anspruch auf die Tantieme für die Zeit vom 1., Jänner bis Ende Juni 1875. 
Andere Verwandten oder Erben würden auf die Tantieme nur für die Dauer vom 1. Jänner bis zum 
3. Juni 1875 Anspruch haben.

Von dem durch Ablauf der Zeit endigenden Tantieme-Ansprüche, ist der Verlust desselben zu 
unterscheiden. Der Verlust des Tantiemebezuges ist die Folge der Rechtsverwirkung des Tantieme-An
spruchs. Dieser tritt in den im H. 7 11t a, 5, o aufgezählten Fällen ein.

Von dem Grundsätze ausgehend, daß die Tantieme nur dem thätigen Betriebsbeamten für 
die Erfolge seiner erhöhten Kraftanstrengung gebühre, kann eine solche dem nachlässigen, unthätigen Be
amten nicht zuerkannt werden, wenn auch der Betrieb, der ihm zur Dienstleistung zugewiesen ist, einen 
Reingewinn ergeben würde. I n  einem solchen Falle wäre der Erfolg entweder der Thätigkeit eines an
dern Beamten oder dem günstigen Zusammentreffen von -Umständen zuzuschreiben. Ebenso zieht Wider
setzlichkeit des Bezugsberechtigten im Amte den Tantiemeverlust nach sich.

Eine solche Rechtseytziehüng kann aber nur die Folge einer von der Administration verhängten 
Strafe sein, und tritt ebenso wie in den Fällen der Verurtheilung wegen eines Dienstvergehens oder der 
Dienstesentlaffung nur auf Grund eines Administrationserlaffes ein.

Hat der Betriebsbeamte sein Amt vernachlässigt, oder sonst durch eine unerlaubte Handlung 
Schaden zugefügt, so erwächst daraus den Renten ein selbstständiger Schaden-Ersatzanspruch gegen den 
Beschädigen

Der Verlust des Tantiomebezuges entbindet daher den Beschädiger nicht von der vollen Scha- 
den-Ersatzpflicht. .

E r l ä u t e r u n g e n  z u  d e n  88- 8 — 12 .

Die Betriebsvorsteher des Montanwesens erhielten bisher nebst den fixen Gehaltsbezügen Er- 
zeugungsaccidentien. Die Gehaltsbezüge dieser Beamten sind nach dem Gehaltsnormale geringer als jene 
der Beamten gleicher KaLhegorien anderer Betriebszweige, Die zugewiesene Erzeugungsta.ntieme bildete 
daher einen Einkommenzuwachs der Montan-Betriebsbeamten und sicherte denselben selbst bei schwächerem 
Betriebe ein gewisses Maß ihres Gesammteinkommens.

Durch die Aufhebung der Erzeugungstantieme und die Einführung der Ertragstantieme wird 
dieses oben geschilderte Verhältniß geändert. Weil aber durch die Tantiemevorschrift bestehende Rechte 
nicht alterirt werden sollen, so wurde in Ansehung der Montan-Betriebsbeamten das Institut der Tantie
mevorschüsse eingeführt. Durch diese Einrichtung wird das angenommene Princip der Ertragstantieme 
nicht berührt; , dieselbe erscheint vielmehr als eine, die ausgestellte Rechtsregel bestärkende Ausnahme
bestimmung.

Diejenigen Gesichtspunkte, welche in Ansehung der Tantieme im Allgemeinen entwickelt wurden, 
finden auch auf die Verhältnisse der Montanindustrie volle Anwendung. Es erübrigt daher nur zu er
wähnen, daß die Größe der Tantiemevorschüsse mit Rücksicht auf die zehnjährige Durchschnittsziffer der Er
zeugungs-Tantiemebezüge der Montan-Betriebsbeamten berechnet wurde.
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Die Größe des jährlichen Tantismevorschusses wurde für Montan-Betriebsbeamte mit ungefähr 
/̂g resx: /̂g der nach dem zehnjährigen Durchschnitt berechneten Jahrestantiöme angenommen, weil zu ge

wärtigen ist, daß die als Vorschüsse auf die Jahrestantiörne gezahlten Beträge in allen Fällen als Jahres- 
lantiöme erzielt werden dürsten.

Mit Rücksicht auf die Größe der zu gewährenden Tantismevorschttsse an Montan-Betriebsbeamte 
ist zwischen solchen zu unterscheiden, welche als Hütten- oder Schichtmeister vor dem Jahre 1874 Erzeu- 
gungstantiöme bezogen haben, und solchen, welche erst nach dem 1. Jänner 1874 zu Hüttenmeistern, 
Schichtmeistern oder Hütteningenieuren ernannt wurden.

Jene Montan-Betriebsbeamten sind berechtigt, den ganzen, diese jedoch nur die Hälfte des Tan- 
Mmevorschusses, wie er in der Colonne VII des Gebührenschemas festgesetzt wurde, im Laufe des Jahres 
in decursiven Quartals raten zu beziehen.

Diese Vorschrift ist dadurch gerechtfertigt, daß die vor dem Jahre 1874 als Hütten- oder Schicht
meister Angestellten Montan-Betriebsbeamten die Erzeugungstantisme gleich einem bestimmten Gehalte bezogen, 
daher die Rückwirkung der gegenwärtigen Tantiemevorschriften nicht so weit gehen darf, daß diese Be
triebsbeamten in ihren bisherigen Rechten beschränkt würden.

Dagegen liegt in der Vorschrift des H. 10 eine größere Beschränkung der Montan-Betriebs
beamten, welche zu Hüttenmeistern, Schichtmeistern oder Hütteningenieuren nach dem 1. Jänner 1874 er
nannt wurden. Diese ist jedoch begründet, weil die Tantiörnevorschriften als von diesem Zeitpunkte an 
wirkend erklärt sind, in der Gewährung des im H. 10. bestimmten Tantiomevorschusses immerhin eine 
Gleichstellung der Bezüge der genannten Montan-Betriebsbeamten während der Dauer des Jahres mit 
jenen der Beamten gleicher Kathegorie enthalten ist.

Selbstverständlich wurde den Montan-Betriebsbeamten der Bezug von Tantismevorschüssen frei
gestellt, und es bleibt denselben anheim gegeben, ob sie von diesem Befugnisse Gebrauch wachen wollen, 
oder es vorziehen, die Zahlung ihrer vollen Tantieme bis nach der Jahresbilanz abzuwarten.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die gezahlten Tantiömevorschüsse von der ermittelten 
Jahrestantiöme in Abzug gebracht werden.

Würde jedoch der auf Grund der Jahresbilanz ermittelte Betrag der Jahrestantiöme geringer 
sein, als der gezahlte ständige Tantiömevorschuß, so würde die Uiberzahlung der Jahrestantisme in Evi
denz gestellt werden, und ist dieselbe- in dem nächsten Vetriebsjahre aus der auf Grund der Jahresbilanz 
ermittelten Jahrestantisme zurückzuzahlen. Wäre dieß nicht möglich, so ist die Mehrzahlung in dem zu
nächst folgenden Betriebsjahre, jedenfalls sobald als möglich aus der Jahrestantiöme heimzuzahlen.

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß Wnungeachtet der ständige Tantiemevorschuß 
der Montan-Betriebsbeamten nicht geschmälert werden kann, und dieser daher zur Auszahlung gelangen 
wird, wenn auch die Jahrestantieme in den einzelnen Vetriebsjahren geringer wäre als die in der Colonne 
V II festgesetzten Tantiemevorschüsse.

Weil aber die Mehrzahlungen rückersetzt werden müssen und die Tantieme aus dem Betriebe 
gezahlt wird, so ist auch die Verfügung begründet, daß die Mehrzahlung auf dem Betriebszweige und be
ziehungsweise sämmtlichen in einem Betriebsamte vereinigten Betriebszweigen zu lasten habe.

Diese Last wird, wenn sie überhaupt Vorkommen dürste, nur ausnahmsweise entstehen, weil 
mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die Jahrestantiome den vorschußweise gezahlten Tantie- 
mebetrag erreichen werde, und als voraussichtlich geringe Überschreitungen in einem besseren Betriebsjahre 
unschwer ersetzt werden können.

Dem gegenüber könnte eingewendet werden, daß der Grundsatz „daß Mehrzahlungen durch 
Tantiömevorschüsse auf dem Betriebsamte, lasten" — den im Amte nachfolgenden Betriebsbeamten in 
seinem Tantivmebezuge leicht schmälern könnte, und daß es weit angemessener wäre, diese Mehrzahlung 
daher der Person des Bezugsberechtigten zur Last zu schreiben.

Der erste Theil dieser Einwendung ist durch die vorausgehende Darstellung widerlegt, der 
zweite Theil derselben, erscheint als ein entgegengesetzter positiver Vorschlag. Die Anwendbarkeit des letzte
ren ist nicht zu rechtfertigen, wenn die Ausscheidung eines Montan-Betriebsbeamten aus dem Amte oder 
dessen Übersetzung zu einem andern Amte in Betracht gezogen wird. Würde nämlich die Mehrzahlung 
durch Tantiemevorschüsse der Person des Bezugsberechtigten zur Last geschrieben werden, dann würde der 
Bezugsberechtigte den Ersatz der Mehrzahlung schulden. Scheidet derselbe nun aus dem Dienste, so müßte 
der mehrgezahlte Tanti^mevors.chuß entweder vollständig in Abfall gebracht, oder der ausscheidende Beamte 
Zur Rückzahlung desselben verhalten werden. Das erstere würde zum Schaden der Renten, das Letztere zum 
Schaden der Person geschehen.

Würde ein Beamte von einem größeren Betriebe zu einem kleineren übersetzt und hätte nun 
den Mehrempsang, welchen er bei jenem erhielt aus seinem durch Vorschüsse nicht erschöpften Tantieme- 
bezuge, welchen er aus dem kleineren Betriebe zu beziehen hat, zurückzuzahlen, so könnte er sehr leicht in 
die Unmöglichkeit versetzt werden, die Mehrempfänge jemals gänzlich zurückzuzahlen. Eine solche Lage wäre 
für den Beamten nicht nur nicht aufmunternd, sondern nur zu sehr deprimirend, und es wäre der entgegen
gesetzte Erfolg erzielt, welcher durch die Tantiemegewährung beabsichtiget wurde.
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Diese Ungereimtheiten werden jedoch durch die Festhaltung des Principes, daß die Tantieme 
aus dem Betriebe gezahlt wird und daher auch auf dem Betriebsamte lastet, vollständig vermieden. Im  
§ 1 2  wird zur Beseitigung jedes Zweifels darauf hingewiesen, daß die W. 6 und 7 auf die Tantieme- 
Vorschüsse der Montan-Betriebsbeamten sinngemäße Anwendung finden; denn auch Tantiömevorschüffe stießen 
nur aus dem Titel des Tantieme-Bezugsrechtes, für welches die in den HK. 6 und 7 in Ansehung der 
Erledigung und des Rechtsverlustes aufgestellten Grundsätze gelten. Nur die Witwen und Waisen der Hütten
oder Schichtmeister, welche vor dem 1. Jänner 1874 angestellt waren, haben weitergehende Ansprüche auf die 
Tantieme, als die anderer Betriebsbeamten, weil denselben die Tantieme für den Monat, in welchen der 
Todestag des Bezugsberechtigten fällt, sowie für das zunächst darauf folgende Sterbequartal zuerkannt wird.

Diese Ausnahmsbestimmung wurde deshalb festgesetzt, weil die Tantieme der vor dem 1. Jänner 
1874 allgestellten Hütten- oder Schichtmeister an Stelle der Erzeugungstantiöme gesetzt wurde.

I n  Ansehung der Witwen und Waisen der nach dem 1. Jänner . 1874 als Hütten-Schicht- 
meister oder Hütteningenieure angestellten- sowie aller anderen Montan-Btriebsbeamten gilt die im H. 6 
11t. e Abs. 1 und 2 aufgestellte Regel. Dieselbe gilt auch bezüglich anderer Erben aller Beamten aus
nahmslos, weil im 8- 12 nur von „Witwen" und „Waisen" ausdrücklich die Rede ist.

E r l ä u t e r u n g e n  z u  d e n  § 8 - 1 3 — 2 0 .

Die Durchführungsbestimmungen entsprechen den über die buchhalterische Evidenzhaltung und 
Vorschreibung bestehenden Verordnungen, — und den über die Rechtsverhältnisse in Ansehung der Tantiöme- 
bezüge entwickelten Grundsätzen.

Insbesondere hat die Bestimmung des H. 15 nur den Zweck, den wiederholt zum Ausdruck 
gebrachten Grundsatz , daß die Tantieme aus dem Betriebe gezahlt wird, zu bekräftigen, dieser Grundsatz 
wird überdieß in dem  liusu des ß. 20 Ln Betreff der Evidenzhaltung der die Jahrestantiöme über
steigenden Mehrzahlungen festgehalten.

Die Bestimmung des Schlußsatzes des H. 20 ist dadurch gerechtfertigt, daß sich die Zahlung 
an Witwen oder Waisen als eine Doppelzahlung darstellt, weil die neue Tantieme gleichzeitig für 
den neuen Betriebsvorsteher beginnt.

Buchdruckerei von Karl Prochaska in Teschen.
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